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Zu: 2. Der Fusionsprozess (Synodenpräsident Strenge)Zu: 2. Der Fusionsprozess (Synodenpräsident Strenge)   

Grundentscheidungen 
Fusionsvertrag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 18.04.2008 
Nach den protokollierten Beschlüssen der AG Verfassung 

Feststehende Ausgangspunkte nach den gleichlautenden 
Synodenbeschlüssen Herbst 2007: 

                                                           
               1) Fusionsvertrag bis 09/2008 
               2) Verbindliches Verfahren 
               3) Beschluss einer gemeinsamen Verfassung durch Synodale 
       4) Zeitpunkt der Beschlussfassung: 2011 
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1. Grundentscheidung zum  
Fusionsvertrag 

 
Beschlussorgan: VerfassunggebendeSynode 

 

Zeitpunkt des erstmaligen Zusammentretens 

Reformationstag 2010  

Zusammensetzung der Verfassunggebenden 
Synode 

Alle Synodalen der drei Kirchen gemeinsam = 272  
(57 / 140 / 75) 

 
Beschlussfähigkeit: 2/3 anwesend 
 
Beschlussquoren: 
 
(1) Verfassung und EinführungsG: 
  2/3 aller Mitglieder 
>1/2 Mitglieder jeder Synode der drei Kirchen 
(kumulativ / gesetzliche Mitglieder) 
 
(2) alle übrigen Entscheidungen: >1/2 der anwesenden Mitglieder 
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2. Grundentscheidung zum Fusionsvertrag 
Vorlageorgan für die einzelnen Synoden bis 2010 und danach 

für Verfassunggebende Synode:  
Gemeinsame Kirchenleitung 

 
Zeitpunkt des Arbeitsbeginns 

Mit Rechtskraft des Fusionsvertrages  
 

Zusammensetzung der Gemeinsamen 
Kirchenleitung (GKL) 

Alle Mitglieder der Kirchenleitungen der drei Kirchen 
(12 / 13 / 12) 

 
Beschlussfähigkeit: 2/3 aller Mitglieder anwesend 
 
Beschlussquoren  
(1) Vorlagen an Synoden und an die Verfassunggebende Synode 
>1/2 der Mitglieder der GKL  
>1/2 der Mitglieder jeder Kirchenleitung 
(2) alle übrigen Entscheidungen: >1/2 der anwesenden Mitglieder  
 (kumulativ / gesetzliche, stimmberechtigte Mitglieder) 

 

Berichtspflicht / Verantwortlichkeit 

Bis Reformationstag 2010: gegenüber den Synoden der drei Kirchen  
Ab Reformationstag 2010: gegenüber der Verfassunggebenden Synode 
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3. Grundentscheidung zum Fusionsvertrag 
 

Verbindlichkeit 
 

Bis zur Verfassungsverabschiedung:  
 Jederzeitige Möglichkeit des „Ausstiegs“  

(2/3 Ablehnung der gesetzlichen Mitglieder)  
mit Folge der Veränderung des Verbandes  

 
 

4. Grundentscheidung zum Fusionsvertrag 
 

Rechtsstruktur  
für Verfahren und gemeinsame Organe 

 

 
Mit Abschluss des Fusionsvertrages (Herbst 2008) 

entsteht: 
 

Verband der vertragschließenden Kirchen  
mit dem Status  

Körperschaft des öffentlichen Rechts (KöR)  
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